
    Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7
    Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW wird der Bebau-
    ungsplan mit dem Tage der ortsüblichen Bekannt-
    machung rechtsverbindlich.

    Bürgermeister

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

 S t a d t  B e r g k a m e n S t a d t  B e r g k a m e n
  Bebauungssplan  Bebauungssplan

  Nr. OA 100 "An der Dorndelle"  Nr. OA 100 "An der Dorndelle"
  1.Änderung  1.Änderung

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach den Vorschriften

-  des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
   (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509),

-  der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in
   der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Arti-
   kel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von
   Wohnbauland vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466),

-  der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Plan-
   zeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl.I S. 58), geändert durch Artikel 2
   des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509),

Festsetzungen nach Landesrecht (§ 9 Abs. 4 BauGB) basieren auf der Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. März 2000 (GV. NRW.
S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 729).
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2. Textliche Festsetzungen Rechtsgrundlagen

D e r  B e b a u u n g s p l a n  b e s t e h t  a u s  d i e s e m  B l a t t ,  d e r  D e r  B e b a u u n g s p l a n  b e s t e h t  a u s  d i e s e m  B l a t t ,  d e r  
B e g r ü n d u n g  s o w i e  d e m  S a n i e r u n g s k o n z e p t  v o m  0 5 . 1 2 . 2 0 1 1 .B e g r ü n d u n g  s o w i e  d e m  S a n i e r u n g s k o n z e p t  v o m  0 5 . 1 2 . 2 0 1 1 .

    Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des
    § 1 der Planzeichenverordnung vom 18. Dezember
    1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2
    des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

    Bürgermeister

    Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 24.05.2012
    gemäß § 2 BauGB die Aufstellung des Bebau-
    ungsplanes beschlossen.

    Bürgermeister               Schriftführer

    Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1
    BauGB am 25.07.2012 im amtlichen Bekannt-
    machungsblatt Nr. 9/2012 der Stadt Bergkamen
    ortsüblich bekannt gemacht worden.

    Bürgermeister

    Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig gem § 3 Abs. 1
    BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwecke
    der Planung in der Zeit vom 21.01.2010 bis 
    04.02.2010 im Rathaus der Stadt Bergkamen  
    unterrichtet und Gelegenheit zur Äußerung und 
    Erörterung gegeben.

    Bürgermeister

    Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 24.05.2012
    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung
    des Bebauungsplanes beschlossen.

    Bürgermeister               Schriftführer

    Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begrün-
    dung hat in der Zeit vom 06.08.2012 bis einschließlich
    07.09.2012 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
    gelegen.

    Bürgermeister

    Ort und Dauer der Auslegung sind gemäß § 3 Abs. 2
    BauGB am 25.07.2012 im amtlichen Bekanntmachungs-
    blatt Nr. 9/2012 der Stadt Bergkamen ortsüblich be-
    kannt gemacht worden.

    Bürgermeister

    Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 15.11.2012 
    gemäß § 10 BauGB den Bebauungsplan als Satzung
    beschlossen.

    Bürgermeister               Schriftführer

    Der Satzungsbeschluss vom 15.11.2012 ist gemäß § 10
    Abs. 3 BauGB am 21.12.2012 im amtlichen Bekanntma-
    chungsblatt Nr. 15/2012 der Stadt Bergkamen ortsüblich
    bekannt gemacht worden.

    Bürgermeister

 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO, § 4 Abs. 3 Nr. 1 – 5 
BauNVO) 
 
Die im Allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: 
 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe                                                                         
Anlagen für Verwaltungen 
Gartenbaubetriebe 
Tankstellen 
 
sind unzulässig. 
 
Solaranlagen sind als gewerbliche Nutzung zulässig.   

 
 
2. Garagen und Carports 

(§ 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 6 BauNVO und § 86 BauO NRW) 
 
Garagen und Carports sind mit ihrer Zufahrtsseite mindestens 5,50 m von der Grenze 
der ausgewiesenen privaten Verkehrsflächen zu setzen.                                                      
 
 

3. Nebenanlagen 
(§ 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 14 BauNVO) 
 
Je Baugrundstück ist im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur maxi-
mal  eine Nebenanlage zulässig, sofern diese eine Grundfläche von 7,5 m² und einen 
umbauten Rahmen von 20 m³ nicht überschreitet und Abstellzwecken dient.  
 

 
4. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Zum Schutz vor Lärmimmissionen durch den Verkehr auf der Erich-Ollenhauer-Str. 
(K16)   ist in den mit WA 1  gekennzeichneten Baugebieten passiver Lärmschutz  in 
Form von Lärmschutzfenstern der Schallschutzklasse 2 mit der Ausrichtung zur Straße 
An der Dorndelle und Erich-Ollenhauer-Str. vorzusehen. 

 
 
 
5.   Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
      ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB ) 

In den gekennzeichneten Bereichen sind Anpflanzungen mit heimischen Gehölzen vor-
zunehmen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzstreifen dürfen nicht durch Zuwegungen 
und Zufahrten zu Garagen, Carports und Stellplätzen unterbrochen werden. 

 
6.   Flächen deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind 
      ( § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB ) 

Die belasteten Böden sind entsprechend dem, mit dem Kreis Unna – Fachbereich Natur 
und Umwelt Sachgebiet Wasser und Boden – abgestimmten Sanierungskonzept vom 
05.12.2011 vor Beginn der Erschließungsarbeiten zu sanieren. Der Abschlussbericht ist 
dem Kreis Unna vor Beginn der Erschließungsarbeiten zur Prüfung vorzulegen. 

 
 
3.    Gestalterische Festsetzungen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs.4 BauO NRW ) 
 

 
1.   Einfriedigungen 

     Zur Einfriedigung der privaten Grundstücke sind nur Pflanzungen von Schnitthecken aus 
heimischen Gehölzen zulässig.  

 
2. Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nur innerhalb der überbaubaren  
Flächen zulässig und sind in die Gebäudehülle der Haupt – und Nebengebäude  
einzubinden. 

 
 
3. Garagen und Stellplätze 

Stellplätze +Zufahrten zu Garagen auf dem Baugrundstück sind mit geringem Versiege-
lungsgrad (z.B. Schotterrasen, wassergebundene Decke, Rasenpflaster, breitfugiges 
Pflaster) anzulegen 

 
 

4.  Kennzeichnungen   
      ( § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB ) 

 
.1.   Bergbauliche Einwirkungen 
       Das Plangebiet unterliegt bergbaulichen Einwirkungen. Die Bauherren sind gehalten, im 

Zuge der Planung zwecks eventuell notwendig werdender Anpassungs- und Siche-
rungsmaßnahmen mit der Ruhrkohle AG, 44620 Herne Kontakt aufzunehmen. 
 
 

5.  Hinweise 
 
1.    Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden 
       Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle 

Arten von Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen , Ramm- und 
Spundarbeiten. Bodendenkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Ge-
genständen, Reste baulicher Anlagen, Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Ver-
änderungen und Verfärbungen der natürlichen Bodenbeschaffenheit sowie Abdrücke tie-
rischen und pflanzlichen Lebens. Die Entdeckung von Bodendenkmälern oder von mut-
maßlichen  Hinweisen darauf ist gem. § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG NW) der Un-
teren Denkmalbehörde der Stadt Bergkamen ( Tel. 02307-965423, Fax 02307-965424) 
oder dem Amt für Bodendenkmalpfege in Olpe ( Tel. 02761- 93750, Fax 02761-937520) 
unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten. (§ §15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW). Der Landschaftsver-
band Westfalen –Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und 
für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 
DSchG NW) 

 
 
 
 

 
 
2.    Kellergeschoss 
       Aufgrund der hohen Grundwasserstände ist bei unterkellerten Gebäuden eine wasser-

dichte  Ausbauweise aus WU- Beton vorzusehen. Bei Kellerfenstern und Lichtschächten 
ist zu beachten, dass diese nur oberhalb des maximalen Grundwasserstandes anzuord-
nen sind.   
 

3. Grundwasserabsenkungen 
Für Grundwasserabsenkungen sind Erlaubnisse nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz erfor-
derlich. Für dauerhafte Grundwasserabsenkungen mit Einleitungen in das Kanalnetz 
kann für Gebäudedrainagen keine Erlaubnis in Aussicht gestellt werden. Gegen zeitwei-
se Grundwasserabsenkungen, die sich auf die Bauphase beschränken, bestehen i. d. R. 
keine Bedenken, wenn mit Erreichen der Auftriebssicherheit und Wasserundurchlässig-
keit die Grundwasserhaltung eingestellt wird.   
 

4. Sekundärbaustoffe 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes - mit Ausnahme des geplanten 
Erdwalls – ist aus wasseraufsichtlicher Sicht die Verwendung von Sekundärbaustoffen 
(Recycling-Baustoffe, industrielle Reststoffe) und Bodenmaterialien der Einbauklasse 1 
oder 2 ausgeschlossen, da der Richtabstand von 1,00 m zwischen der Schüttkörperba-
sis und dem höchsten zu erwartenden Grundwasserflurabstand aufgrund der vorliegen-
den Daten nicht eingehalten werden kann. Es dürfen nachweislich ausschließlich schad-
stofffreie Baustoffmaterialien der Verwertungsklasse ZO und LAGA oder geogene Bau-
stoffmaterialien wie z. B. Gesteinssplitt oder –schotter als Tragschichtmaterial oder als 
Unterbau des Gebäudes und der Garage, zur Geländemodellierung oder Flächenbefes-
tigung eingesetzt werden. 

 
Der erste Meter des Erdwalls ist mit schadstofffreien Bodenmaterialien der Verwertungs-
klasse ZO und LAGA aufzubauen. Darüber ist Material bis einschließlich Z 1.2 der LAGA 
zugelassen. 
 
Für die bautechnische Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen (Recycling-
Baustoffe, industrielle Reststoffe) oder schadstoffbelasteten Bodenmaterialien bis zur 
Einbauklasse Z 1.2 der LAGA in dem geplanten Erdwall ist vom Bauherrn beim Kreis 
Unna, Fachbereich Natur und Umwelt, eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 WHG 
erforderlich. Diese ist vom Bauherrn bei der Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur 
und Umwelt, zu beantragen. Mit dem Einbau des Sekundärbaustoffes oder der Boden-
materialien darf erst nach Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen werden.
Die Verwertung von industriellen Reststoffen ist auf Grundstücken, die der Wohnnutzung 
dienen, ausgeschlossen. 

 
 
 

 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 4 BauNVO) 
 
  
 Allgemeines Wohngebiet (vgl. Ziffer 1 der textl. Festsetzungen) 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB) 
 
 
0,4 Grundflächenzahl (GRZ)             (§ 16 Abs. 2 BauNVO) 

 
      0,5 Geschossflächenzahl (GFZ)           (§ 16 Abs. 2 BauNVO) 
 
      FH Firsthöhe als Höchstgrenze über der Straßenhöhe 
                       ( §16 Abs.2 BauNVO) 

 Die Firsthöhe wird gemessen zwischen der Oberkante der an-
grenzenden Erschließungsstraße an der Grundstücksmitte und 
dem höchsten Punkt des Daches. 

 
 

3.     Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
            (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
             o offene Bauweise                               (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
           
 
            .E.       nur Einzelhäuser                        (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
 
 
..                      Baugrenze              (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 
  

4.      Verkehrsflächen 
          (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

                          
 
                  Straßenverkehrsfläche  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
                                          
 
                        Zweckbestimmung: 
                  
                        Private Verkehrsfläche 
 
                         
                        Öffentliche Parkfläche 
 
                    
                        Straßenbegrenzungslinie 
 
  
 
5.      Grünflächen 
         (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
 
  Grünfläche 
 
 
  Zweckbestimmung: 
 
                   Spielplatz       öffentlich 
 
 
                         Bolzplatz        öffentlich 
 
 
                         Parkanlage     privat 
 
   
                         Abgrenzung unterschiedlicher Grünflächen  (privat/öffentlich) 
   
    
 
7.       Flächen für Aufschüttungen 
          (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 i.v.m. § 9 Abs. 3 BauGB)                  
 

                       Lärmschutzwall   
                       Höhenlage i.s.v. § 9 Abs. 3 BauNVO: OK Aufschüttung  
  3.00 m über Straßenniveau Erich-Ollenhauer-Str. (K16) 

 
 
 
8.      Flächen f. d. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
         Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
               Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

                         Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen                             
                         (vgl. Ziffer 5 der textlichen Festsetzungen) 
 
 
 
 
 
9.       Flächen für Wald 
          (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB)               
    
 

                       Wald (Ersatzaufforstung) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10. Sonstige Planzeichen 

 
 

 
 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
 (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO) 
 
 
 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebaungsplanes  
 (§ 9 Abs. 7 BauGB) 
 
 
 
 

11.   Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und sonstige Darstellungen       
 
                        Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belas- 
                        tet sind. i.s.v. § 9 Abs. 5 BauGB (vgl. Ziffer 6 der textl. Festsetzungen) 
                         

 
 
                        Abzubrechende Gebäude 
 
           
 
12.   Festsetzungen auf der Grundlage der Landesbauordnung (BauO NRW)  
        (§ 9 Abs.4 BauGB i. V. m. § 86 Abs. 4 BauO NRW) 

 
 
PD            Pultdach 
 
SD            Satteldach 
 
ZD            Zeltdach 
 
                ( Weitere örtliche Bauvorschriften siehe textliche Festsetzungen -               
- Gestalterische Festsetzungen-) 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 

1. Allgemeine Erläuterungen von Planzeichen für Festsetzungen

! ! ! ! ! ! ! !

ÊG

W

ºU

ºR

Î#

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

Á̂

5
5
5
55 5 5 5 5 5 5 55

5
5
5 55555555

WA

max. 8,50m

max. 8,50m

max. 8,50m

max. 8,50m

max. 8,50m

±


